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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Im September 2020 reichte Marco Romano (mitte, TI) eine Motion ein, mit der er ein
Recht auf Telearbeit zu einem bestimmten Prozentsatz für Bundesangestellte
schaffen wollte. Die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten solle nicht mehr von den
Vorgesetzten abhängig sein, sondern für die ganze Bundesverwaltung geregelt werden.
Er verwies auf die zahlreichen Vorteile von Telearbeit wie die Mobilitätsabnahme, die
Kostenreduktion bezüglich Infrastruktur, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sowie eine ausgeglichene Vertretung der verschiedenen Regionen und
Minderheiten in der Bundesverwaltung. Damit fügt sich die Motion in eine Reihe
weiterer parlamentarischer Vorstösse ein, die flexiblere Arbeitsformen für die
Bundesverwaltung fördern wollen. 
Der Bundesrat beantragte im November 2020 die Annahme der Motion, zumal flexible
Arbeitsformen auch in der Bundesverwaltung immer häufiger würden. Er habe bereits
das EFD beauftragt, die Anpassung der rechtlichen Grundlagen zu prüfen.
Nachdem Lars Guggisberg (svp, BE) die Motion bekämpfte hatte, wurde diese in der
Frühjahrssession 2021 vom Nationalrat behandelt. Romano betonte nochmals die
Wichtigkeit von Homeoffice, vor allem in Folge der Corona-Pandemie. Guggisberg
anerkannte zwar im Namen seiner Fraktion die Vorteile von Telearbeit, wehrte sich aber
gegen einen gesetzlichen Anspruch darauf, zumal damit «wichtiger organisatorischer
Handlungsspielraum» verloren gehe. Nicht alle Personen und alle Arbeiten seien für
mobiles Arbeiten geeignet. Obwohl Homeoffice nicht für alle Verwaltungsangestellten
möglich sei, wolle der Bundesrat das Gesetz anpassen, um Klarheit und Sicherheit zu
schaffen, wie Bundesrat Ueli Maurer erklärte. Der Nationalrat sprach sich in der Folge
mit 139 zu 50 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für die Annahme der Motion aus. Einzig die
SVP-Fraktion lehnte den Vorstoss ab. 1

MOTION
DATUM: 16.09.2020
GIADA GIANOLA

In der Sommersession beugte sich der Ständerat über den bundesrätlichen Entwurf
zum Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von
Behördenaufgaben (EMBAG). Die WBK-SR hatte es einstimmig zur Annahme empfohlen,
wie Kommissionssprecher Benedikt Würth (mitte, SG) berichtete. Obwohl die Schweiz
ein «Hightech-Land» sei, schneide sie im internationalen Vergleich hinsichtlich
digitaler Verwaltung äusserst schlecht ab. Aus diesem Grund sei die «Digitale
Verwaltung Schweiz» (DVS), eine gemeinsame Organisation zwischen Bund und
Kantonen, ins Leben gerufen worden. Damit der Bund hier als Partner fungieren könne,
brauche es Rechtsgrundlagen, die mit dem EMBAG geschaffen werden sollen. In den
bisherigen Diskussionen habe sich herausgestellt, dass bisher zu stark in Sektoren
gedacht und zu wenig auf Kooperation gebaut worden sei. Mit dem vorliegenden
«Querschnittsgesetz» solle dies geändert werden, so Würth. Die WBK-SR habe an der
bundesrätlichen Vorlage leichte Anpassungen vorgenommen. So soll dafür gesorgt
werden, dass Menschen ohne digitale Kompetenzen von Behördeninteraktionen nicht
ausgeschlossen würden. Darüber hinaus will die Kommission, dass Kantone
Vereinbarungen zwischen Bund und Gemeinden zustimmen müssen. Um die Motionen
Guggisberg (svp, BE; Mo 21.4490) und Würth (mitte, SG; Mo. 21.4377) zu erfüllen, sollen
zudem unter Bundesbeteiligung erarbeitete digitale Instrumente und Ergebnisse frei
zur Verfügung gestellt werden. Die WBK-SR wolle zudem der Verwaltung schliesslich
nicht wie vom Bundesrat vorgesehen fünf, sondern lediglich drei Jahre gewähren, um
Daten und Ressourcen öffentlich zugänglich zu machen. Auch Bundesrat Ueli Maurer
warb für das Gesetz, das auch Datenschutz und Prozesssicherheit gross schreibe. 
Eintreten war in der Folge unbestritten, die Ausgabenbremse wurde einstimmig (34 zu
0 Stimmen) gelöst und alle Anträge der WBK-SR wurden ohne Diskussion gutgeheissen.
Auch die Gesamtabstimmung passierte die leicht angepasste Vorlage einstimmig (33 zu
0 Stimmen). 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.2022
MARC BÜHLMANN

1) AB NR, 2021, S. 2691 f.; AB NR, 2021, S. 27 f.
2) AB SR, 2022, S. 330 ff.
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